
Diemelstadt-Rhoden
Städtebaulicher Denkmalschutz

FÖRDERPROGRAMME
2005-2007
Einfache Stadterneuerung

96.000 €

2007-2012
Stadtsanierung & Städtebaulicher Denkmalschutz

1.260.000 €

Durch 1 € Fördermitteleinsatz werden 8 € an Investitionen 
ausgelöst. 
Davon profitieren Firmen und Handwerksbetriebe vor Ort. 
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Diemelstadt-Rhoden
Städtebaulicher Denkmalschutz

FÖRDERPROGRAMME
2005-2007 
Einfache Stadterneuerung

165.000 €

2007-2012 
Stadtsanierung & Städtebaulicher Denkmalschutz

260.000 €

Stand der privaten Maßnahmen
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Diemelstadt-Rhoden
Städtebaulicher Denkmalschutz

KOSTENLOSE BERATUNG 
DURCH DIE WOHNSTADT
Voraussetzung: 
Das Gebäude befindet sich im Sanierungsgebiet

•	 Abstimmung der vorgesehenen Maßnahmen und des 
Umsetzungs zeitraumes mit dem Sanierungsträger

•	 Beschreibung der Gesamtmaßnahme und gegebenenfalls 
Bauabschnittsbildung

•	 Klärung, welche Maßnahmen förderfähig sind

•	 Kostenschätzung (Architekt und / oder Angebotseinholung bei 
mindestens zwei Handwerksbetrieben)

•	 Ermittlung der Eigenleistung

•	 Einbeziehung	der	Denkmalpflege

SANIERUNGSRECHTLICHE GENEHMIGUNG
Die Genehmigung ist bei der Stadt zu beantragen und beschreibt 
die vorgesehene Maßnahme.
Das Antragsformular Stadtsanierung ist auf der Internetseite der 
Stadt Diemelstadt abrufbar: 

Die Sanierungsrechtliche Genehmigung ist zwingend er-
forderlich, vor Beginn der Arbeiten, auch wenn keine För-
dermittel in Anspruch genommen werden.

ARCHITEKTENLEISTUNG
Eine Begleitung durch einen Architekten kann sinnvoll sein 
und ist förderfähig.

Zum Beispiel bei durchgreifenden Sanierungen für eine belastbare 
Kostenschätzung, fachliche Unterstützung bei energetischer Mo-
dernisierung bei Fachwerkbauten, sowie bei der Ermittlung und 
Prüfbarkeit der Eigenleistung.

Themen, bei denen Sie evtl. die Hilfe eines Architekten 
benötigen:
 

•	 Wirtschaftlichkeitsberechnung

•	 Wartungskosten

•	 Bauantragspflichtige	Vorhaben

•	 Brandschutz

•	 Denkmalschutzgesetz

KOSTENERSTATTUNGSBETRAG 
(KE-BETRAG)
Der Umfang der Förderung wird über die Berechnung des KE-Be-
trages anhand eines Formulares zur Wirtschaftlichkeitsberechnung 
ermittelt. Diese ist Grundlage für die Modernisierungsvereinbarung. 

Neben der Bestimmung der förderfähigen Kosten ist hier-
für die Ermittlung der zugrunde zu legenden Wohnfläche 
notwendig.

BESCHLUSS UND ANMELDUNG
Die ermittelte Förderhöhe wird im Magistrat beschlossen und mit 
dem jährlichen Förderantrag bis Oktober bei der Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank Hessen angemeldet.

MODERNISIERUNGSVEREINBARUNG
Wurde eine Förderung im Magistrat beschlossen wird eine 
Modernisierungsvereinbarung abgeschlossen. 

Hierin werden die vorgesehenen Maßnahmen und ggf. Bauab-
schnitte, sowie der Zeitraum der Umsetzung bestimmt und die 
Förderungshöhe festgelegt. Weiterhin sind rechtliche Rahmen-
vorgaben	und	Bindungsfristen	beschrieben.	Die	Vereinbarung	wird	
mit dem Eigentümer geschlossen, der dann auch nach Ausstellung 
einer	Bescheinigung	steuerliche	Vorteile	geltend	machen	kann.

STEUERLICHE 
ABSCHREIBUNGSMÖGLICHKEITEN
Alle Mittel, die im Sinne der Sanierung zur Modernisierung und In-
standsetzung eingesetzt werden - auch wenn keine Fördermittel in 
Anspruch genommen werden - sind steuerlich absetzbar. 
Eine entsprechende Bescheinigung kann mit der Sanierungsrecht-
lichen Genehmigung beantragt werden. Sie kann auch nach Ab-
schluss einer Modernisierungsvereinbarung, ohne Zahlung von 
Fördermitteln (Null-Vereinbarung), in der die durchgeführten 
Maßnahmen beschrieben sind, die ohne Fördermittel umgesetzt 
werden sollen. Eine abschließende Belegung durch Rechnungen 
und	Prüfung	durch	den	Sanierungsträger	ist	dabei	Voraussetzung.

Für vorab begonnene Maßnahmen gibt es keine Fördermit-
tel und Bescheinigungen!













 














 



 





 











     


     


     



     



     



     





     


     


     



     



     



     


  


     


     


     



     



     



     





     


     


     


     


     


     


     


     


Sanierungs-
rechtliche 
Genehmigung

Bescheinigung gemäß §§ 7 h, 10 f und 11 a Einkommenssteuergesetz 
(EStG) 

Anlagen
1. Pläne zur Rückgabe 
2. Originalrechnungen 
3. Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f und 11a EStG 

Anrede 
Name und Anschrift 

Der Magistrat der Stadt bestätigt, dass das Gebäude

 in einem durch Sanierungssatzung vom       förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
gelegen ist. 

An dem Gebäude sind durchgeführt worden: 

 Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB 

 Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB 

 Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung 
eines Gebäudes, das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen 
Bedeutung erhaltenswert ist 

Der Durchführung der Maßnahmen lag zugrunde: 

 Modernisierungsgebot vom       

 Instandsetzungsgebot vom       

 eine Vereinbarung zwischen dem Antragsteller und der Gemeinde vom       

Die durchgeführten Maßnahmen haben zu Aufwendungen von       € einschließlich/ohne 
Mehrwertsteuer geführt. 

Die Aufwendungen sind in dem anliegenden Verzeichnis der Kosten, das Bestandteil dieser 
Bescheinigung ist, gekennzeichnet. Die dargestellten Kosten sind nachgewiesen worden.  
Die Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuer-
vergünstigung. Die Finanzbehörde prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbeson-
dere die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, Werbungskosten oder 
Sonderausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten im Bescheinigung
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Steuerliche 
Förderung

Beantragung von Sanierungsmitteln


